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Regierungsratsbeschluss vom 25. Juni 2019  

 

 

Erneuerung der Beurkundungsbefugnis von einer Notarin und zehn Notaren 
auf eine weitere, bis zum 31. Dezember 2025 dauernde Amtsdauer sowie 
von zwei Notaren bis zum Erreichen der Altersgrenze  P190867 
 

 

1. Auf eine weitere, vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2025 dau-
ernde Amtsdauer werden die nachstehend aufgeführten Urkundsperso-
nen in ihrem Amt bestätigt:  

Dr. iur.  Michael Christ 
Dr. iur.  Stefan Grundmann 
lic. iur.  Mathias Kuster 
lic. iur. David Levin  
Dr. iur. Roland Michael Müller 
Dr. iur.  Christoph Nertz 
Dr. iur. Stefan Schmiedlin 
Dr. iur. Roman Schnyder 
lic. iur. Katja Schott-Morgenroth 
lic. iur.  Bernhard Simonetti  
Dr. iur. Patrick Somm 

1.1. Bis zum 15. April 2022 wird der nachstehende Notar in seinem Amt bestätigt: 
Dr. iur. Georg André Schlager  

1.2. Bis zum 5. August 2020 wird der nachstehende Notar in seinem Amt bestätigt: 
Dr. iur. Werner Zumbrunn 
 

Begründung 
Gemäss Notariatsgesetz verleiht der Regierungsrat den Notarinnen und No-
taren die Beurkundungsbefugnis auf die Dauer von sechs Jahren. Vor Ablauf 
dieser Dauer wird sie in der Regel ohne weiteres, längstens jedoch bis zum 
Erreichen des 75. Altersjahrs erneuert. Für die aufgelisteten Urkundsperso-
nen läuft die Beurkundungsbefugnis am 31. Dezember 2019 ab, weshalb 
diese für weitere sechs Jahre bis 31. Dezember 2025 respektive bis zum Er-
reichen des 75. Altersjahrs zu verlängern ist.  

                                                                                            


